
 

 

Anlage 
zu § 8 Abs.1 

 
 

Stundentafel Landwirtschaftsschule, Abteilung Landwirtschaft,  
dreisemestrig 

 

  
1. Sem. 

Wochen-
stunden 

2. Sem. 
Schul- 
tage 

3. Sem. 
Wochen-
stunden 

1. PFLICHTFÄCHER    
1.1 Produktions- und Verfahrenstechnik    
1.1.1 Pflanzliche Produktion und Vermarktung1) 5  5 

  1 EDV   
1.1.2 Tierische Produktion und Vermarktung1) 6  5 
  1 EDV  - 
1.1.3 Naturschutz und Landschaftspflege 2  - 
1.1.4 Tiergesundheit und Tierschutz -  2 
1.1.5 Waldwirtschaft mit Seminar Waldbau1) 2) 1  - 
1.2 Betriebs- und Unternehmensführung    
1.2.1 Betriebslehre1) 5  5 

1.2.2 Unternehmensführung1) -  9 
1.2.3 Rechnungswesen 3  - 
  2 EDV  - 
1.2.4 Rechtslehre -  2 
1.2.5 Steuer- und Sozialrecht -  2 
1.2.6 Volkswirtschaft und Agrarpolitik mit Seminar Ländliche 

Entwicklung2) 
1  1 

1.3 Berufsausbildung und Mitarbeiterführung    
1.3.1 Berufs- und Arbeitspädagogik 4  - 
1.3.2 Rhetorik, Gesprächsführung und Präsentation 1  1 
2. SCHULTAGE    
2.1 Produktionstechnik im Bereich Pflanzenbau1)  4  
2.2 Produktionstechnik im Bereich Tierhaltung1)  4  
2.3 Rechnungswesen  4  
2.4 Einkommensalternativen  2  
2.5 Naturschutz und Landschaftspflege  1  
 Mindestpflichtstunden/Schultage 32 15 32 
3. WAHLFÄCHER    
3.1 Musische Bildung 1  1 
3.2 Sport 1  1 
 
 
1) In den Fächern Pflanzliche Produktion und Vermarktung, Tierische Produktion und Vermarktung und Waldwirtschaft sowie in 

Betriebslehre und Unternehmensführung (drittes Semester) können je nach regionalem Schwerpunkt jeweils eine Stunde im 
Tausch verringert bzw. erhöht werden. Ein Tausch um jeweils einen Schultag ist auch bei den Schultagen Pflanzenbau und Tier-
haltung möglich bzw. an Stelle eines Schultags Pflanzenbau kann auch ein Schultag Waldbau angeboten werden. 
 

2) Mindestens zweitägiges Seminar in den Bereichen Ländliche Entwicklung und Waldbau am Ende des ersten Semesters zusätzlich 
zu den ausgewiesenen Pflichtstunden. 


